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20. März 2007 
Planfeststellungsverfahren für den Umbau des Autobahndreiecks Braunschweig-Südwest, A39/A391 und Neubau der Anschlußstelle Rüningen/Süd einschließlich landschaftspflegerischer Kompensationsmaßnahmen in den Gemarkungen Rüningen, Wilhelmitor, Melverode, Leiferde und Geitelde der Stadt Braunschweig

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrter Herr Mühlnickel,

hinsichtlich des obigen Planfeststellungsverfahrens habe ich Ihnen auf diesem Wege mitzuteilen, dass ich seit über 23 Jahren Einwohner in Melverode bin. Ich wohne unter der Adresse Bolkenhainstraße xx in 38124 Braunschweig.

Als Einwohner des betroffenen Gebietes Melverode erhebe ich hiermit gegen den geplanten Umbau des Autobahndreiecks Braunschweig-Südwest A39/A391 ganz erhebliche 

Einwendungen gem. § 73 Abs. IV Satz 1 des VwVfG.

Zur Begründung führe ich wie folgt aus:

Bei Verwirklichung der Umbaupläne wird sich der Lärm letztlich verdreifachen. Das Autobahndreieck Südwest wird um eine weitere Etage erhöht, in Bezug auf das Niveau des Südsees wird dann dort in der Nähe ein Turm sein, der fast 15 Meter hoch ist. Der vorbeifahrende Schwerverkehr und auch der normale Personenverkehr werden einen Lärm entfalten, der über dem dreifachen von dem liegt, was zur Zeit üblich ist. Schon jetzt werden meine Frau und ich ganz erheblich beeinträchtigt, da der Verkehrslärm von den besagten Straßen ungehindert bis zu uns durchdringt. Durch die Wasserfläche des Südsees wird der Schall sogar noch verstärkt.

Meine Frau und ich werden dabei in unserem Recht auf körperliche Unversehrtheit beeinträchtigt. Es wird uns nicht mehr möglich sein, nachts bei offenem Fenster zu schlafen, uns auf die Terrasse zu setzen und zu unterhalten, wir werden schlicht gesundheitlich schwer beeinträchtigt.

Im Falle eines Prozesses werde ich dies einenteils durch Lärmschutzgutachten und Lärmschutzmessungen nachweisen, anderenteils durch medizinische Sachverständigengutachten. 

Ihre Bauvorhaben sind darüber hinaus in keinem Fall schallgeschützt. Ich konnte nicht feststellen, dass drei bis fünf Meter hohe Schallschutzmauern um die verschiedenen Autobahnführungen gebaut sind. Das gesamte Bauvorhaben ist praktisch ohne Schallschutz angedacht, was mehr als menschenverachtend ist.

Von unseren schweren Lärmbeeinträchtigungen abgesehen, wird der Südsee und seine Umgebung als Naherholungsgebiet nicht mehr fungieren können. Der Lärm wird so groß sein, dass Spaziergänger dort nur noch mit Kopfhörer gehen können. Dies wird dazu führen, dass das Naherholungsgebiet verkommt und in seiner Bedeutung auf Null reduziert wird. Seltene Vogelarten, wie alle möglichen und diversen Buntspechtarten und dergleichen werden ebenfalls vertrieben und in ihrem Lebensraum eingeschränkt. Auch die Gänsescharen, die im Frühjahr oder im Herbst Station auf dem Südsee machen, werden dort nicht mehr eintreffen!

Ich beantrage daher,


sämtliche Autobahnteile des Vorhabens Kreuz Süd/Südwest 



mit Schallschutzmauern zu versehen und zu umgeben in


Höhe von mindestens 5 Metern.

Weiterhin beantrage ich,


das Niveau des Autobahnkreuzes Süd/Südwest auf einer


Höhe von 7 Metern zu belassen.

Letztlich beantrage ich,


jegliche weitere Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen, um


das Naherholungsgebiet Südsee/Melverode und die Gemein-


de Stöckheim ebenfalls zu schützen.

Letztlich habe ich Sie aufzufordern, den Eingang dieses Schreibens schriftlich zu bestätigen.

Mit freundlichen Grüßen 

(Mustermann)
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